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14. wer Bauten oder Ausbesserungen von Gebäuden, 
Brunnen, Brücken, Schleusen oder anderen Bau
werken vornimmt, ohne die von der Polizei angeord
neten oder sonst erforderlichen Sicherungsmaßregeln 
zu treffen;

15. wer als Bauherr. Baumeister oder Bauhandwerker 
einen Bau oder eine Ausbesserung, wozu die polizei
liche Genehmigung erforderlich ist, ohne diese Ge
nehmigung oder mit eigenhändiger Abweichung von 
dem durch die Behörde genehmigten Bauplan aus
führt oder ausführen läßt;

16. wer den über das Abhalten von öffentlichen Ver
steigerungen und über das Verabfolgen geistiger Ge
tränke vor und bei öffentlichen Versteigerungen er
lassenen polizeilichen Anordnungen zuwiderhandclt.

(2) In den Fällen der Nr. 8 und 9 kann neben der Geld
strafe oder der Haft auf die Einziehung der Selbstgeschosse, 
Schlageisen oder Fußangeln sowie der verbotenen Waffen 
erkannt werden, ohne Unterschied, ob sie dem Verurteilten 
gehören oder nicht.

Anm.t Abs. 1 Ziff. 7 ist durch § 24 des Lebensmittelgesetzes vom 5. Juli 
1927 (RGBl. I S. 134) aufgehoben worden.

§ 868
Mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig D-Mark oder 

mit Haft bis zu vierzehn Tagen wird bestraft :
1. wer den polizeilichen Anordnungen über die Schlie

ßung der Weinberge zuwiderhandelt;
2. wer das durch gesetzliche oder polizeiliche Anord

nungen gebotene Raupen unterläßt;
3. wer ohne polizeiliche Erlaubnis eine neue Feuerstätte 

errichtet oder eine bereits vorhandene an einen an
deren Ort verlegt;
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